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Alles Gute für das kommende Jahr 

Nun neigt sich das Jahr 2023 dem Ende zu. Für das der Behörde und der Verwaltung entgegen-

gebrachte Wohlwollen und Vertrauen während des vergangenen Jahres danken wir herzlich. Wir freuen 

uns auf ein weiterhin aktives, verbindendes Zusammenwirken und wünschen allen Einwohnerinnen und 

Einwohnern ein gesundes, erfülltes und zufriedenes neues Jahr mit magischen und unvergesslichen 

Erlebnissen. 

 

 

Beitrag Fasnachtsumzug | IG Fasnacht Gais 

Der Gemeinderat spricht der «IG Fasnacht Gais» einen Beitrag von CHF 1'000.- für den Kinderumzug 

und Maskenball zu. Es wird begrüsst, dass die IG Fasnacht Gais weiterhin das kulturelle Dorfleben aktiv 

mitgestaltet und dieses belebt.  

Bei der Kinderfasnacht ist die Teilnahme kostenlos. Mit rund 250 Teilnehmenden im letzten Jahr stellt 

dies natürlich ein grosser Aufwand und Kostenfaktor dar. Dies alles ist daher nur mit der Unterstützung 

diverser Sponsoren möglich.  

Der Gemeinderat wünscht allen Beteiligten bereits heute viel Erfolg bei der Organisation der Fasnacht 

2024 und allen Teilnehmenden eine schöne und unbeschwerte „närrische Zeit“.   

 

 

Flurgenossenschaft Rösslistrasse | Gründung | Ergänzung Strassenverzeichnis 

An der Versammlung vom 28. November 

2023 wurde die Flurgenossenschaft 

«Rösslistrasse, Gais» ins Leben gerufen und 

gegründet. Dabei wurden auch die Statuten 

mit dem Kostenverteiler genehmigt. 

Gleichzeitig wird die erwähnte Flurstrasse - 

gem. Art. 2 Abs. 3 Strassengesetz (bGS 731.1) 

– auch dem Gemeingebrauch gewidmet. Sie 

wurde analog der Zellwegstrasse als 

Erschliessungsstrasse klassiert. 

Die Statuten samt Kostenverteiler müssen 

gemäss Art. 703 ZGB und Art. 167 ff EG zum ZGB während 30 Tagen öffentlich zur Einsicht aufgelegt 

werden. Parallel dazu wird auch die Nachführung des Strassenverzeichnisses gemäss Art. 88 des 

Strassengesetzes aufgelegt. Die Auflagefrist wird mit einem separaten Inserat im Anzeigeblatt und im 

kantonalen Amtsblatt im Monat Januar bekanntgegeben.  
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Rücktritte – Demissionen | Dominik Fitzi 

Der Gemeinderat nimmt den Rücktritt von Fitzi Dominik aus der Baubewilligungskommission per Ende 

des Amtsjahres 2023/24 zur Kenntnis und dankt ihm jetzt schon für seine wertvolle Arbeit in den 

letzten acht Jahren.  

Gemäss den geltenden Bestimmungen müssen Behördenmitglieder wie auch Kommissionsmitglieder  

bis Ende November einen allfälligen Rücktritt einreichen.  

Nun gilt es, den vakanten Kommissionsitz im Sommer 2024 neu zu besetzen. Der Gemeinderat lädt die 

politischen Organisationen und die Bevölkerung ein, geeignete Kandidaten und Kandidatinnen zu 

suchen und zu nominieren. Vorschläge für die Vakanz in der kommunalen Kommission können 

schriftlich bis 29. April 2024 an die Gemeindekanzlei eingereicht werden. Die Kommissionsmitglieder 

werden vom Gemeinderat an der Sitzung anfangs Juni 2024 gewählt. 

 

 

Denkmalpflege 10-0161-2023-70 | Hotel Krone 

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutz-

massnahmen befasste sich der Gemeinderat zum Gesuch der Denkmalpflege in Sachen obligatorischer 

Kostenbeitrag an die anrechenbaren Mehrkosten des Gebäudes: 

Hotel Krone, Dorfplatz 6, Gais. 

Im vorliegenden Fall ist der Kanton für den Schutz zuständig. Er trägt gemäss Art. 11 der 

Beitragsverordnung zwei Drittel des Beitrages. Die Gemeinde trägt einen Drittel.  

 Beschlossener Kantonsbeitrag  CHF 13'635.- 

 Beantragter max. Gemeindebeitrag  CHF 6'817.- 

 Voraussichtliche, maximale Beitragsleistung CHF 20'452.- 

Die errechneten Beiträge sind Maximalbeiträge. Für die definitive Beitragsabrechnung ist die 

Bauabrechnung massgebend. Grundsätzlich werden Beiträge nur gewährt, wenn eine Baubewilligung 

vorliegt und die Arbeiten von der Kantonalen Denkmalpflege begleitet werden. 

 

         

 


